
   mit Bremgarten
  und Feldkirch

Hartheim
am Rhein
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Der Musikverein Bremgarten e.V. 
und die  Gastkapellen freuen sich 
auf Ihren Besuch im Maisschuppen.
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Freitagsmarkt-

Highlights
Freitag, 12.09.2025: 

Auggener Patentag mit frisch gepresstem 

Jubi-Traubensaft und Winzerfest-Stand

Freitag, 19.09.2025: 

Oktoberfest mit Freibier 

und Live-Musik

Wie am gesamten Oberrhein ist die asiatische Tigermü-
cke auch in unserer Gemeinde nicht mehr aufzuhalten. 
Tigermücken stammen ursprünglich aus Südostasien 
und breiten sich durch den globalen Reise- und Han-
delsverkehr, begünstigt durch die klimatischen Verän-
derungen, immer weiter aus.

Die Gemeinde Hartheim informiert die Bürgerinnen und 
Bürger über Verhaltenstipps und Maßnahmen mit dem 
Ziel, die weitere Verbreitung des Schädlings zumindest 
einzudämmen.

Was ist das besondere an der Tigermücke: 
Sie kann potentiell bislang nicht in Deutschland über-
tragene bzw. erworbene Infektionen auf den Men-
schen übertragen und zu schweren Erkrankungen 
führen. Dazu zählen das Dengue-, Zika- und das Chi-
kungunya-Virus. Aktuell zirkulieren diese Erreger nicht 
im Landkreis, so dass momentan nicht von einer un-
mittelbaren Gefahr für Bürgerinnen und Bürger auszu-
gehen ist.

Woran erkennt man eine Tigermücke: 
Sie ist mit 3 bis 8 mm kleiner als eine Ein-Cent-Münze 
und damit auch kleiner als die heimische Stechmücke. 
Charakteristisch ist der schwarz-weiß gestreifte Körper 
mit weißem Streifen auf Hinterkopf und Rücken, sowie 
die fünf weißen Streifen an den Hinterbeinen, das letz-
te Beinglied ist weiß. Außerdem ist sie tagaktiv und 
zeigt ein aggressives Stechverhalten.

Was jeder tun kann: 
Die Asiatische Tigermücke legt ihre Eier u.a. in kleinen 
künstlichen Wasseransammlungen kurz oberhalb der 
Wassergrenze ab. Daher hilft es z.B. Regentonnen ab-
zudecken, wassergefüllte Blumentopfuntersetzer zu 
vermeiden, Gießkannen, Vasen und Eimer umgedreht 
zu lagern und Wasser in Vogeltränken regelmäßig zu 
erneuern. Auch stehendes Wasser in Schirmständern, 
Reifen o.ä. ist zu vermeiden. Gartenteiche, Bäche und 
Pools sind dagegen unbedenklich. Die Eier überstehen 
auch lange Trockenperioden und sind durch die klima-
tischen Bedingungen hier in der Region in der Lage zu 
überwintern.

Alle potentiellen Brutstätten, die nicht beseitigt oder 
saniert werden können, wie z.B. Gullys, etwa alle zwei 
bis drei Wochen mit Bti-Tabletten behandeln. Diese 
erhalten Sie im Sekretariat des Rathauses (eine Pa-
ckung pro Wohnhaus und Monat).

Ausführliche Informationen fi nden Sie unter:
https://www.gesundheitsamt-bw.de/lga/de/kompe-
tenzzentren-netzwerke/arbo-baden-wuerttemberg/

Informationen zur Tigermücke

Save the Date: 
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Apotheken-Plan  
vom 11.09. bis 18.09.

11.09.2025
St. Wendelin-Apotheke, Merdingen
Frida-Apotheke Stühlinger, Freiburg
 
12.09.2025
Apotheke am Bahnhof, Bad Krozingen
Rats-Apotheke, Bötzingen
 

13.09.2025
Europa-Apotheke, Breisach
Weingarten-Apotheke, Freiburg
 
14.09.2025
Schwarzwald-Apotheke, Bad Krozingen
Holzmarkt-Apotheke, Freiburg
 
15.09.2025
Hardt-Apotheke, Hartheim
Blasius-Apotheke, Freiburg

16.09.2025
Hebel-Apotheke, Müllheim
Kaiserstuhl-Apotheke, Vogtsburg
 
17.09.2025
Rats-Apotheke, Bad Krozingen
Pinocchio-Apotheke, Freiburg

18.09.2025
Rieselfeld-Apotheke, Freiburg
Fridolin-Apotheke, Neuenburg

 AKTUELLES AUS DEM RATHAUS

Vollsperrung der Max-Immelmann-Allee  
im Gewerbepark
Der Gemeindeverwaltung wurde mitgeteilt, dass im Zeitraum 
vom 11.09.2025, 04:00 Uhr bis zum 14.09.2025, 23:00 Uhr in 
der Max-Immelmann-Allee im Gewerbepark die Asphaltdeck-
schicht in einem ersten Bauabschnitt erneuert werden soll. Die 
Sanierungsmaßnahme erfolgt unter Vollsperrung, weshalb ent-
sprechende Umleitungsstrecken angeordnet wurden.
 
Trotz großer Bedenken unsererseits, wurde von der zustän-
digen Verkehrsbehörde nicht nur angeordnet, dass während 
des genannten Zeitraums eine der Umleitungsstrecken durch 
die Ortsdurchfahrt von Bremgarten geführt wird, sondern 
auch, dass die Tonnagebeschränkung der Nordzufahrt zum Ge-
werbepark aufgehoben wird.
 
Weil es durch diese Anordnung zu einem deutlich erhöhten 
Verkehrsaufkommen in Bremgarten (ggf. auch in Feldkirch) 
kommen wird, sind wir mit der Maßnahme ganz und gar nicht 
glücklich, müssen diese jedoch aufgrund der gesetzlichen Ge-
gebenheiten akzeptieren. 
 
Nachfolgend und zur Vervollständigung eine entsprechende 
Information der bauausführenden Firma Schleith:
„Im Rahmen der Sanierungsmaßnahme „Max-Immelmann-Allee“ 
wird im Zeitraum vom 11.09.2025, 4:00 Uhr bis zum 14.09.2025, 
23:00 Uhr die Asphaltdeckschicht im ersten Bauabschnitt erneuert.
Zur Erreichbarkeit des Gewerbeparks werden Umleitungsstrecken 
ausgeschildert sein. Durch die Baustelle kann es zu erhöhtem Ver-
kehrsaufkommen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.“

Einschränkungen im Bürgerbüro aufgrund 
EDV-Arbeiten
Am Dienstag, 16.09.2025, ist das Bürgerbüro aufgrund der Installati-
on neuer Hardware am Vormittag nur sehr eingeschränkt verfügbar.
 
Am Freitag, 19.09.2025, bleibt das Bürgerbüro aufgrund einer 
EDV-Umstellung für den Publikumsverkehr geschlossen.
 
Wir bitten um Beachtung und danken für Ihr Verständnis. 

Ihr Bürgerbüro

Einladung zu den öffentlichen Sitzungen des 
Gemeindewahlausschusses
Am Dienstag, den 16. September 2025, 18.00 Uhr, findet eine öf-
fentliche Sitzung des Gemeindewahlausschusses statt.
Gegenstand der Sitzung ist die Festlegung der Nutzung des 
EDV-Verfahrens „Wahlmanager“ bei der Durchführung der Wahl 
sowie die Prüfung der Bewerbungen zur Wahl der Bürgermeiste-
rin/des Bürgermeisters am 12. Oktober 2025 und Beschlussfassung 
über die Zulassung.
 
Am Sonntag, den 12. Oktober 2025, ab 15.30 Uhr nimmt der Ge-
meindewahlausschuss die Aufgaben des Briefwahlvorstandes wahr. 
Unmittelbar nach der Ermittlung des Briefwahlergebnisses stellt 
der Gemeindewahlausschuss in einer öffentlichen Sitzung das Ge-
samtergebnis der Bürgermeisterwahl fest.
 
Falls bei der Wahl zur Bürgermeisterin / zum Bürgermeister am 12. 
Oktober 2025 kein(e) Bewerber(in) mehr als die Hälfte der gültigen 
Stimmen erhält, findet am 26. Oktober 2025 eine Neuwahl statt.
In diesem Falle ist eine weitere Sitzung des Gemeindewahlaus-
schusses erforderlich:
 
Am Sonntag, 26. Oktober 2025, ab 15.30 Uhr, nimmt der Ge-
meindewahlausschuss die Aufgaben des Briefwahlvorstandes wahr. 
Unmittelbar nach der Ermittlung des Briefwahlergebnisses stellt 
der Gemeindewahlausschuss in einer öffentlichen Sitzung das Ge-
samtergebnis der Neuwahl fest.
 
Alle Sitzungen des Gemeindewahlausschusses finden im Sitzungs-
saal des Rathauses statt.
 
Die Bevölkerung ist zu allen öffentlichen Sitzungen herzlich 
eingeladen.
 
gez. Werner Imm
Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses



4 | DONNERSTAG, 11. SEPTEMBER 2025    Mitteilungsblatt der Gemeinde Hartheim

„Auggener Patentag“ auf dem Freitagsmarkt am 
12.09.2025
Unter dem Titel „Auggener Patentag“ wird es diese Woche 
beim Freitagsmarkt vor dem Rathaus zu einem ganz besonde-
ren Highlight kommen: 

Nachdem wir zusammen am frühen Nachmittag die Trauben 
unserer Jubiläumsreben lesen werden, werden unsere Paten 
aus Auggen auf dem Freitagsmarkt live und exklusiv die Trau-
ben zum „1. Hartheimer Traubensaft“ pressen.

Am Winzerfest-Stand laden wir im Anschluss zu einer Kostpro-
be des frischen Traubensaft an. Auch diejenigen, die die alko-
holische Variante der Trauben bevorzugen oder sich rund um 
das Auggener Winzerfest vom 18.09. bis 22.09.2025 informie-
ren wollen, sind herzlich eingeladen den Stand unserer Freun-
de aus Auggen zu besuchen. 

Auch am „Auggener Patentag“ freuen wir uns auf unsere be-
liebten und zuverlässigen Standbetreiber:

• Metzgerei Widmann mit Wurst, Pommes, Bier und alkoholf-
reien Getränken und

• Kleine Auszeit von Michaelea Sprich mit Kaff ee, Kuchen, Eis, 
Wein und Sekt.

Kommen Sie vorbei und freuen Sie sich auf einen ganz spe-
ziellen Wochenausklang auf unserem Freitagsmarkt.

Oktoberfest auf dem Freitagsmarkt

FREITAGSMARKT

UNSERE JUBILARE

Herzliche Glückwünsche
Wir gratulieren sehr herzlich am

• 08.09. zur Diamantenen Hochzeit von Irma und Emil Schnei-
der aus Feldkirch, am

• 11.09. zur Diamantenen Hochzeit von Brunhilde und Karl La-
chenmaier aus Hartheim, am

• 14.09. zum 85. Geburtstag von Peter Koerdt aus Hartheim, 
am

• 16.09. zum 80. Geburtstag von Werner Kraushaar aus Hart-
heim, sowie am

• 17.09. zum 85. Geburtstag von Olga Ritzenthaler aus Hart-
heim

sowie allen nicht genannten Jubilaren und wünschen alles Gute, 
beste Gesundheit und Wohlergehen

FUNDSACHEN

Fundsachen
Folgende Fundsachen wurden im Fundbüro der Gemeinde Hart-
heim am Rhein abgegeben:

• Schlüssel
• Handy
• Ring
• Handy

Wenn Sie etwas verloren oder gefunden haben, setzen Sie sich bitte 
mit Frau Günther, Tel.: 07633/9105-18, guenther@hartheim.de, in 
Verbindung.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Fundgegenstände 
gem. § 973 BGB lediglich 6 Monate bei der Gemeinde verwahrt 
werden. 

  07771 9317-11
 anzeigen@primo-stockach.de

WIR BERATEN SIE GERNE!
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ABFALLTERMINE

Nächste Leerungen
Biotonne 15.09.
Papiertonne 15.09. (Hartheim)
Papiertonne 16.09. (Bremgarten, Feldkirch)
Restmülltonne 18.09. (Hartheim, Feldkirch)

RENTENVERSICHERUNG
Sprechstunden der

Rentenberatung im Rathaus
Die Sprechstunden finden jeweils am 1. Mittwoch im Monat bei Frau 
Schmidt im Erdgeschoss Zimmer 5 des Rathauses statt. Bitte beach-
ten Sie, dass eine Rentenberatung nur nach telefonischer Termin-
vereinbarung im Sekretariat Tel: 07633/9105-0 möglich ist.

Aufgrund der hohen Nachfrage liegt die momentane Wartezeit 
für einen Termin bei ca. 5 - 6 Monaten.

Zum Sprechtag bringen Sie bitte alle Versicherungsunterlagen der 
Deutschen Rentenversicherung, Personalausweis, Steuer-Identifika-
tionsnummer, Bankverbindung (IBAN + BIC) und den Krankenkas-
senausweis mit.

Werte unseres Wassers
(Weitere Daten finden sie auf unserer Homepage)

Härtegrad
*dH

Härtebereich
(Waschmittel)

Nitratgehalt
mg/l

16,2 2,89 / mittel 36,1

 LANDWIRTSCHAFT

Kostenfreie Rücknahme von Pflanzen-
schutz-Verpackungen (PAMIRA)
Verpackungen von Pflanzenschutzmitteln, Spritzenreinigern und 
Flüssigdüngern werden jetzt wieder gebührenfrei an den Sammel-
stellen des Rücknahmesystems PAMIRA zurückgenommen. Die ge-
meinsame Initiative von Herstellern und Handel,

die flächendeckend in Deutschland durchgeführt wird, sorgt für die 
kontrollierte und sichere Verwertung der Behälter.
 
Die Sammelstelle bei
Fliegauf GmbH, Niederlassung Müllheim, Agrar-Energie-Logis-

tik, Unterer Brühl 4, 79379 Müllheim, Tel. 07631/93634-0 ist am 
16.+ 17.09.2025 in der Zeit von 8.00-12.00 und 13.00-17.00 Uhr 
geöffnet.
 
Zurückgenommen werden Pflanzenschutz-Kanister aus Kunststoff 
und Metall, die restlos entleert, gespült und trocken sein müssen. 
Die Verschlüsse sind getrennt abzugeben. Behälter über 60 Liter 
müssen durchtrennt sein. Die Sauberkeit der Verpackungen wird bei 
der Annahme kontrolliert.

Über die ordnungsgemäße Rückgabe erhält der Anlieferer eine Be-
stätigung. Weitere Informationen unter www.pamira.de

 AUS UNSEREN KINDERGÄRTEN

KINDERGARTEN ST. MARTIN FELDKIRCH

Kinderkleider-	Kinderkleider-	

und	Spielzeugmarktund	Spielzeugmarkt

Sonntag	28.09.2025Sonntag	28.09.2025

Seltenbachhalle	FeldkirchSeltenbachhalle	Feldkirch

11:30	-	14	Uhr11:30	-	14	Uhr

-	Interesse	an	einem	Stand?	-	-	Interesse	an	einem	Stand?	-	

Tischreservierung	per	E-Mail	an	kindergarten-st.mar�n@hartheim.de	Tischreservierung	per	E-Mail	an	kindergarten-st.mar�n@hartheim.de	

und	telefonisch	ab	sofort	unter:	07633	-	12321und	telefonisch	ab	sofort	unter:	07633	-	12321

Kinder	dürfen	ihre	Spielsachen	(Kinder	dürfen	ihre	Spielsachen	(keine	Kleidung!keine	Kleidung!))

gebührenfrei	vor	der	Halle	verkaufen.gebührenfrei	vor	der	Halle	verkaufen.

Für	das	leibliche	Wohl	ist	gesorgt.	Es	gibt	Getränke,Für	das	leibliche	Wohl	ist	gesorgt.	Es	gibt	Getränke,

Würstchen,	Waffeln	und	einen	großen	KuchenverkaufWürstchen,	Waffeln	und	einen	großen	Kuchenverkauf

DIGITAL IMMER
INFORMIERT
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 AMTLICHE NACHRICHTEN

Stadt/Gemeinde

Hartheim am Rhein

Landkreis

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Öffentliche Bekanntmachung
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis
und die Erteilung von Wahlscheinen für die
Wahl der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters am 12.10.2025
und eine etwa erforderlich werdende Stichwahl am 26.10.2025
Bei der Wahl der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters und der etwa erforderlich werdenden Stichwahl kann nur wählen,
wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.

1. Wählerverzeichnis
1.1 In das Wählerverzeichnis werden von Amts wegen

die für die Wahl am 12.10.2025 Wahlberechtigten ein-
getragen.
Wahlberechtigte, die erst für die etwaige Stichwahl
wahlberechtigt sind, werden, wenn sie bei der Auf-
stellung des Wählverzeichnisses bekannt sind, in das
Wählerverzeichnis mit einem Sperrvermerk für die
erste Wahl eingetragen; im Übrigen erhalten sie auf
Antrag einen Wahlschein (siehe Nr. 2).
Wahlberechtigte, die für die erste Wahl in das Wähler-
verzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens
21.09.2025 eine Wahlbenachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss die Berichtigung
des Wählerverzeichnisses beantragen, wenn er nicht
Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht aus-
üben kann (siehe Nr. 1.3).
Wahlberechtigte, die erst für die etwaige Stichwahl
wahlberechtigt sind, erhalten erst eine Wahlbenach-
richtigung, sobald absehbar ist, dass eine Stichwahl
stattfindet. Sie können nach Nr. 1.3 die Berichtigung
des Wählerverzeichnisses beantragen.
Wahlberechtigte, die in keiner Gemeinde in der Bun-
desrepublik Deutschland eine Wohnung haben, sich
aber am Wahltag seit mindestens drei Monaten in der
Gemeinde gewöhnlich aufhalten, werden auf Antrag in
das Wählerverzeichnis eingetragen. Mit dem schriftli-
chen Antrag hat der Wahlberechtigte ohne Wohnung
zu versichern, dass er bei keiner anderen Stelle in das
Wählerverzeichnis eingetragen ist oder seine Eintra-
gung beantragt hat oder noch beantragen wird. Außer-
dem hat er nachzuweisen, dass er bis zum Wahltag
seit mindestens drei Monaten seinen gewöhnlichen
Aufenthalt in der Gemeinde haben wird.
Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen
durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung
aus der Gemeinde verloren haben und vor Ablauf
von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in
die Gemeinde zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung
begründen, sind mit der Rückkehr wahlberechtigt.
Wahlberechtigte, die nach ihrer Rückkehr am Wahltag
noch nicht mindestens drei Monate in der Gemeinde
wohnen oder ihre Hauptwohnung begründet haben,
werden nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis-
eingetragen.

Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundes-
meldegesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und
nicht in das Melderegister eingetragen sind, werden
ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis
eingetragen. Dem schriftlichen Antrag auf Eintragung
in das Wählerverzeichnis hat der Unionsbürger eine
Versicherung an Eides statt mit den Erklärungen nach
§ 3 Abs. 3 und 4 der Kommunalwahlordnung (KomWO)
beizufügen. Vordrucke für diese Anträge und Erklärun-
gen hält das Bürgermeisteramt

Anschrift

Hartheim am Rhein, Feldkircher Str. 17, 79258
Hartheim am Rhein

bereit.
Die Anträge auf Eintragung müssen schriftlich gestellt
werden und - ggf. samt der genannten eidesstattlichen
Versicherung und Nachweisen - spätestens bis zum
Sonntag 21.09.2025 beim Bürgermeisteramt

Anschrift

Hartheim am Rhein, Feldkircher Str. 17, 79258
Hartheim am Rhein

eingehen.
Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person be-
dienen; § 30 KomWO gilt entsprechend.
Wird dem Antrag entsprochen, erhält der/die Betrof-
fene eine Wahlbenachrichtigung, sofern nicht gleich-
zeitig ein Wahlschein beantragt wurde. Dies gilt auch
für die erst für die etwaige Stichwahl Wahlberechtig-
ten.

1.2 Das Wählerverzeichnis wird an den Werktagen von
22.09.2025 bis 26.09.2025 während der allgemei-
nen Öffnungszeiten für Wahlberechtigte zur Einsicht-
nahme bereit gehalten.

Ort der Einsichtnahme

Bürgermeisteramt Hartheim am Rhein, Feldkircher
Str. 17, Hartheim am Rhein, Zimmer Nr. 6 (barrie-
refrei)

Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahl-
berechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der
Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaub-
haft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben
kann.
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Das Recht auf Einsicht und Überprüfung besteht nicht
hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die
im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß § 51
Absatz 1 bis 4 Bundesmeldegesetz eingetragen ist.

1.3 Der Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für
unrichtig oder unvollständig hält, kann während der
Einsichtsfrist, spätestens am Freitag, dem 26.09.2025
bis 12.00 beim Bürgermeisteramt

Anschrift

Hartheim am Rhein, Feldkircher Str. 17, 79258
Hartheim am Rhein

die Berichtigung des Wählerverzeichnisses beantra-
gen. Der Antrag kann schriftlich oder zur Niederschrift
gestellt werden.

1.4 Der Wahlberechtigte kann grundsätzlich nur in dem
Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wäh-
lerverzeichnis er eingetragen ist. Der Wahlraum ist in
der Wahlbenachrichtigung angegeben. Wer in einem
anderen Wahlraum oder durch Briefwahl wählen
möchte, benötigt dazu einen Wahlschein (siehe Nr. 2).

2. Wahlscheine
2.1 Einen Wahlschein erhält auf Antrag

2.1.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahl-
berechtigter,

2.1.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener
Wahlberechtigter,
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Ver-

schulden versäumt hat, rechtzeitig die Eintra-
gung in das Wählerverzeichnis nach § 3 Abs. 2
und 4 und § 3b Abs. 1 KomWO (vgl. 1.1) oder
die Berichtigung des Wählerverzeichnisses (vgl.
1.3) zu beantragen; dies gilt auch, wenn ein Uni-
onsbürger nachweist, dass er ohne sein Ver-
schulden versäumt hat, rechtzeitig die zur Fest-
stellung seines Wahlrechts verlangten Nach-
weise nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO vorzule-
gen,

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl
erst nach Ablauf der Antrags- oder Einsichtsfrist
entstanden ist,

c) wenn sein Wahlrecht im Widerspruchsverfah-
ren festgestellt worden und die Feststellung
erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses
dem Bürgermeisteramt bekannt geworden ist.

2.2 Für eine etwa erforderlich werdende Stichwahl am
26.10.2025 erhält ferner einen Wahlschein von Amts
wegen, wer für die Wahl am 12.10.2025 einen Wahl-
schein nach Nr. 2.1.2 erhalten hat.

2.3 Wahlscheine können
für die Wahl am 12.10.2025 bis Freitag 10.10.2025,
18.00 Uhr für eine etwa erforderlich werdende Stich-
wahl am 26.10.2025 bis Freitag 24.10.2025, 18.00 Uhr
beim Bürgermeisteramt

Anschrift

Hartheim am Rhein, Feldkircher Str. 17, 79258
Hartheim am Rhein

schriftlich, mündlich oder elektronisch (nicht aber
telefonisch) beantragt werden.
Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung
oder aufgrund der Anordnung einer Absonderung
nach dem Infektionsschutzgesetz der Wahlraum nicht
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten auf-
gesucht werden kann, kann der Wahlschein noch bis
zum Wahltag, 15.00 Uhr, beantragt werden. Das Glei-
che gilt für die Beantragung eines Wahlscheins aus
einem der unter Nr. 2.1.2 genannten Gründen.
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen,
dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit
Behinderung kann sich für die Antragstellung der Hilfe
einer anderen Person bedienen.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm
der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann
ihm bis zum Tag vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer
Wahlschein erteilt werden.

2.4 Wer einen Wahlschein hat, kann entweder in einem
beliebigen Wahlraum der Gemeinde oder durch Brief-
wahl wählen. Der Wahlschein enthält dazu nähere Hin-
weise. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
- einen amtlichen Stimmzettel
- einen amtlichen hellgrauen Stimmzettelumschlag für
die Briefwahl
- einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit der
Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist.
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterla-
gen für einen anderen ist nur zulässig, wenn die Emp-
fangsberechtigung durch schriftliche Vollmacht nach-
gewiesen wird. Der Wahlberechtigte, der seine Brief-
wahlunterlagen beim Bürgermeisteramt selbst in Emp-
fang nimmt, kann an Ort und Stelle die Briefwahl aus-
üben.
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens oder Schrei-
bens unkundig oder wegen einer Behinderung an
der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich
zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person
bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebens-
jahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf tech-
nische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlbe-
rechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahl-
entscheidung beschränkt (zulässige Assistenz). Unzu-
lässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher
Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbil-
dung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt
oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der
Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheim-
haltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hil-
festellung von der Wahl einer anderen Person erlangt
hat.
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2.5 Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit
dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelum-
schlag) und dem Wahlschein so rechtzeitig an den
Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses absen-
den, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00
Uhr eingeht.
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland ohne besondere Versendungsform aus-
schließlich von Deutsche Post AG unentgeltlich beför-
dert.
Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen
Stelle abgegeben werden.

Ort, Datum

Hartheim am Rhein, 11. September 2025

Bürgermeisteramt Hartheim am
Rhein

gez. Werner Imm, Vorsitzender Gemeindewahlausschuss

 VEREINSNACHRICHTEN

SENIORENCLUB 

Ausflug nach Höchenschwand
 
Hallo liebe Seniorinnen und Senioren,
 
am 2. Oktober 2025 starten wir nochmal zu einem schönen Ausflug! 
Es geht via Freiburg durchs Höllental - Titisee - Schluchsee nach 
 
Höchenschwand zum Strohskulpturenwettbewerb!
 
Die Ausstellung wird auf einer Wiese beim Bauernmarkt gezeigt. 
Hier werden wir dann einkehren und uns Kaffee und Kuchen gön-
nen.

• Abfahrt 13 Uhr beim Rathaus in Hartheim
• Rückfahrt (ohne Einkehr) legen wir vor Ort fest.
• Fahrtkosten pro Person 25 Euro

Anmelden bitte bei Doris 07633/8066520 oder Sabine 
07633/15115 bis zum 22. September!!!
 
Liebe Grüsse vom Leitungsteam des Seniorenclubs Hartheim/Brem-
garten

SPORTVEREIN HARTHEIM-BREMGARTEN e.V.

IST IHRE HAUSNUMMER 
GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend für 
rasche Hilfe durch den Arzt oder den 
Rettungsdienst sein!
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TURNVEREIN HARTHEIM

Let`s Dance with us!
Ihr habt schon einmal einen Anfängerkurs besucht oder möchtet 
nach einer Pause wieder einsteigen? Dann schwingt mit uns diesen 
Herbst das Tanzbein! Ob Walzer, Tango, Quickstep, Discofox, Rumba 
oder Cha-Cha – hier ist für jeden ein Lieblingstanz dabei.
Unser neuer Kurs startet am 2. Oktober 2025 und läuft bis zum 4. 
Dezember 2025, immer donnerstags von 17:30 bis 19:00 Uhr in 
der Seltenbachhalle Feldkirch.

Kosten:
• 60 € pro Person für Nichtmitglieder
• 30 € pro Person für Mitglieder des TV Hartheim 

(Bezahlung in bar am ersten Kursabend)

Anmeldung: per Mail an freizeitsport@tv-hartheim.de
 Wir freuen uns auf dich!
Manuela & Daniel Sprich
Masters II A Standard
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 KIRCHLICHE NACHRICHTEN

SEELSORGEEINHEIT
Bad Krozingen - Hartheim

GOTTESDIENSTE
Donnerstag, 11. September, Hl. Maternus, Bischof von Köln
St. Peter u. Paul, Hartheim
17:00 Uhr Diamantene Hochzeit (GD) von Brunhilde und Karl 

Lachen maier
 
Freitag, 12. September   Mariä Namen
St. Martin, Feldkirch
14:00 Uhr Eucharistiefeier als Dankgottesdienst zur Diamantenen 

Hochzeit von Irma u. Emil Schneider (TD)
18:30 Uhr Rosenkranz und Gebet um geistliche Berufe
 
Samstag, 13. September   Hl. Johannes Chrysostomus, Kirchen-
lehrer
Kollekte: Welttag der Kommunikationsmittel
St. Peter u. Paul, Hartheim
18:30 Uhr Eucharistiefeier (GD)
 
Sonntag, 14. September, Kreuzerhöhung, 24. Sonntag im Jah-
reskreis
Kollekte: Welttag der Kommunikationsmittel
St. Stephan, Bremgarten
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier
18:30 Uhr Rosenkranz
St. Martin, Feldkirch
18:30 Uhr Rosenkranz anschl. Friedensgebet
 
Dienstag, 16. September
St. Martin, Feldkirch
18:30 Uhr Eucharistiefeier (AE)
 
Mittwoch, 17. September   Hl. Hildegard von Bingen, Äbtissin, 
Mystikerin
St. Stephan, Bremgarten
18:30 Uhr Eucharistiefeier (TD)
 
Donnerstag, 18. September
St. Peter u. Paul, Hartheim
18:30 Uhr Eucharistiefeier (GD)
 
Freitag, 19. September
St. Martin, Feldkirch
18:30 Uhr Rosenkranz und Gebet um geistliche Berufe
 
Samstag, 20. September
St. Peter u. Paul, Hartheim
14:30 Uhr Trauung (Diakon Andreas Wilhelm) des Brautpaares Va-

nessa Becherer u. Matthias Vogel
 
Sonntag, 21. September, Hl. Matthäus, Apostel und Evange-
list, 25. Sonntag im Jahreskreis
St. Stephan, Bremgarten
18:30 Uhr Eucharistiefeier (GD)
St. Martin, Feldkirch
09:00 Uhr Eucharistiefeier (TD)
18:30 Uhr Rosenkranz anschl. Friedensgebet
 
Sakrament der Taufe
Die Vorbereitung auf die Taufe geschieht in zwei Schritten:
Zunächst besuchen Sie die Taufvorbereitung; danach erfolgt das 
persönliche Gespräch mit dem Taufspender.

Die Taufseminare finden samstags von 10:00 - 12:30 Uhr im Alba-
neum Bad Krozingen (Joseph-Vomstein-Str. 6) statt.
Die nächsten Termine sind: 18. Oktober und 22. November 2025
 
Nähere Informationen erhalten Sie in den Büros der Seelsorgeein-
heit.
Bitte bringen Sie zur Anmeldung der Taufe (im Pfarrbüro) die Ge-
burtsurkunde des Täuflings mit.
 
Sakrament der Buße
Beichtgelegenheit
• freitags 17:30 Uhr  St. Alban Bad Krozingen
 
Der Redaktionsschluss für den nächsten Gottesdienstanzeiger 
vom 04.10.2025 bis 02.11.2025 ist am Freitag, 19.09.2025
 
Alle weiteren Informationen in unserem Pfarrbrief und unter www.
kath-bk-ha.de
 
KONTAKTDATEN
Seelsorgeteam:
Dekan Gerhard Disch (GD) 07633/908949-0
g.disch@kath-bk-ha.de
Koop. Thomas Dempfle (TD) 07633/9232944
t.dempfle@kath-bk-ha.de
Koop. Andreas Eisler (AE) 07633/9409548
pfarrer@andreas-eisler.de
Gem.Ref.in Ulrike Dondrup (DU) 07633/908949-17
u.dondrup@kath-bk-ha.de
Past.Ref.in Christina Betz (CB) 07633/908949-19
c.betz@kath-bk-ha.de
Past.Ref. Bernhard Huber (BH) 07633/92310-40
b.huber@kath-dbn.de
Jugendarbeit Hannah Reinbold (HR) 07633/908949-18
h.reinbold@kath-bk-ha.de
 
Sekretariat der Seelsorgeeinheit Bad Krozingen-Hartheim:
Email: sekretariat@kath-bk-ha.de
Homepage: www.kath-bk-ha.de
 
Büro Hartheim
Wegen technischen Problemen bleibt das Büro in Hartheim vo-
rübergehend geschlossen!!!
 
Büro Bad Krozingen
Basler Str. 26, 79189 Bad Krozingen
Telefon 07633 / 908949-0
Öffnungszeiten:
Montag 09:00 – 11:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 11:00 Uhr
Donnerstag  16:00 – 17:00 Uhr
Freitag 09:00 – 11:00 Uhr

EVANG. KIRCHENGEMEINDE
Hartheim, Feldkirch, Bremgarten

Gottesdienste und Veranstaltungen 
 
Sonntag 14.09.2025
18.00 Uhr Gottesdienst in Hartheim (Dekan Schmid-Hornisch)
10.00 Uhr Gottesdienst in Wolfenweiler (Pfarrerin Wagner)
10.00 Uhr Gottesdienst zum 90jährigen-Jubiläum der Christuskir-

che in Bad Krozingen (Dekan Schmid-Hornisch und Pfar-
rer Kruse)

 
Sonntag 21.09.2025
10.00 Uhr Gottesdienst in Mengen (Pfarrer Bösenecker)
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10.00 Uhr Gottesdienst in Wolfenweiler (Pfarrerin Wagner)
10.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zum Thema „Zusammen 

sind wir Heimat“ auf dem Lammplatz in Bad Krozingen 
(Pfarrer Kruse und Team)

18.00 Uhr Gottesdienst in Ehrenkirchen (Pfarrer Bösenecker)

Sonntag 28.09.2025
Kein Gottesdienst in Mengen oder Hartheim!
10.00 Uhr Gottesdienst in Wolfenweiler mit Einführung der neuen 

Pfarrerin Therese Wagner (Dekan Schmid-Hornisch)
18.00 Uhr Gottesdienst in Ehrenkirchen mit Einführung der neuen 

Konfi rmanden*innen (Diakonin Tuquabo)

Einladung am 02.10.2025

zur Mitgliederversammlung des Fördervereins der Ev. Kir-
chengemeinde Mengen-Hartheim 

Am Donnerstag, den 02. Oktober 2025 fi ndet um 19.30 Uhr die 
nächste Mitgliederversammlung des Fördervereins der Kirchen-
gemeinde Mengen-Hartheim im Gemeindehaus Mengen, Hauptstr. 
42 statt.
Hierzu laden wir unsere Mitglieder sowie alle interessierten Bürge-
rinnen und Bürger herzlich ein.

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Anwesenheitsliste
2. Bericht des 2. Vorsitzenden Dr. Jobst Bösenecker
3. Bericht der Kassenführerin Angelika Kraushaar
4. Aussprache
5. Wie geht es mit dem Verein weiter?
6. Verschiedenes

Vorschläge bzw. Ergänzungen zur Tagesordnung, reichen Sie bitte 
bis spätestens 14 Tage vor der Mitgliederversammlung schriftlich 
beim 2. Vorsitzenden ein (Dr. Jobst Bösenecker, Hauptstr. 42, 79227 
Schallstadt-Mengen).

Krabbelgruppe Hartheim

für Kleinkinder bis etwa 3 Jahren und Bezugsperson
Mittwochs, 9:30 – 11 Uhr im Martin-Luther-Haus (Hausener Straße 
22 in Hartheim)!
... gemeinsam spielen, Spaß haben, austauschen, ...
Ansprechpartnerin: Angela Grigg, Tel: 0176 56716071

Bücherzimmer

Das Bücherzimmer im Pfarrhaus in Mengen hat jeden Freitag von 
15.00-18.00 Uhr geöff net!
Kommen Sie und nehmen Sie Bücher mit, vollkommen kostenlos
und unverbindlich!
Gerne können Sie noch einen Kaff ee und Kuchen dazu genießen.
Oder bringen Sie uns gut erhaltene Bücher mit, welche wir dann 
weitergeben können.
Das Bücherzimmer-Team freut sich auf zahlreichen Besuch!

Pfarramtssekretariat

mittwochs und freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr

Evangelische Kirchengemeinde 

Mengen - Hartheim
Hauptstraße 42
79227 Schallstadt-Mengen
Tel.  07664/2476
https://ekbh.de/gemeinden/mengen-hartheim
mengen@kbz.ekiba.de

Es grüßt Sie herzlichst Ihr
Pfarrer Jobst Bösenecker

 INTERESSANTES UND WISSENSWERTES

Schulbeginn am Kreisgymnasium 
Bad Krozingen im Schuljahr 2025/26
Hiermit teilen wir mit, dass der Unterricht am Kreisgymnasium Bad 
Krozingen im neue Schuljahr 2025/26 wie folgt beginnt:

• allgemeiner Unterrichtsbeginn ab Klasse 6 ist Montag der 15. Sep-
tember 2025 um 8 Uhr

• für die neuen Fünftklässler beginnt der Unterricht am Montag 15. 
September 2025 um 8.45 Uhr

CARITASVERBAND  
BREISGAU-HOCHSCWARZWALD

DIE DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG INFORMIERT

Karrieretag 2025 - Starte deine Zukunft bei der DRV 
 Baden-Württemberg
Am 19. September 2025 Berufs- und Einstiegsmöglichkeiten im 
öff entlichen Dienst in Karlsruhe und Stuttgart kennenlernen
Sicher, sinnvoll, vielseitig: Deine Karriere bei der Deutschen Ren-
tenversicherung Baden-Württemberg (DRV BW). Wer Lust auf einen 
Job mit Zukunft hat, sollte sich den 19. September 2025 im Kalender 
markieren. Dann öff net die DRV BW zum Karrieretag 2025 unter dem 
Motto „Anders als Du denkst!“ ihre Türen in Karlsruhe und Stuttgart.
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SOZIALSTATION SÜDLICHER BREISGAU

Unser Jubiläum möchten wir mit Ihnen, als
ehemalige und aktuelle Wegbegleiter

unseres Wirkens bei einem ökumenischen
Gottesdienst mit anschließendem

Empfang feiern!

Sozialstation Südlicher
Breisgau

Freitag
19.09.2025

14:30 Uhr

Kirche St. Alban, Bad
Krozingen und Kirchplatz

50 Jahre 

Pflegende Familien, Pflegeprofis und Zivilgesellschaft
im perfekten Zusammenspiel!

Unser Jubiläum möchten wir mit Ihnen, als
ehemalige und aktuelle Wegbegleiter

unseres Wirkens bei einem ökumenischen
Gottesdienst mit anschließendem

Emppfangg feiern!

Brerer ieie sisi ggsgs agag uaua

Pflegende Familien, Pflegeprofis und Zivilgesellschaft
im perfekten Zusammenspiel!

PFLEGESTÜTZPUNKT

"Es waren mit
die intensivstendie intensivsten
und schönsten
Jahre unseres

Lebens!“

Das Leben hat eine Chance verdient!

demenzdoku.de

Sonntag, 21. September 2025 um 17:00 Uhr

Im Rahmen des Welt-Alzheimertags laden wir ein:

Veranstalter: Pflegestützpunkt Breisgau-Hochschwarzwald / Standort Bad Krozingen

EINTRITT FREI

Bahnhofstraße 3b • Joki-Kino • 79189 Bad Krozingen

Informationstisch 
im Vorfeld und 
Anschluss der 
Filmvorführung

Hier dreht sich alles um spannende Einstiege in eine Arbeitswelt, 
die gesellschaftlich etwas bewegt und ihren Mitarbeitenden einen 
sicheren Job bietet. Ob Ausbildung, duales Studium, Berufs- oder 
Quereinstieg – die Besucherinnen und Besucher lernen an diesem 
Tag die vielfältigen Berufs- und Entwicklungsmöglichkeiten kennen. 
Sie können direkt mit Mitarbeitenden ins Gespräch kommen, ihre 
Fragen stellen sowie einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Highlights des Karrieretags: 
Interaktive Live-Einblicke in den Arbeitsalltag unterschiedlicher Be-
rufe und die aufregenden Themenwelten des Rentenversicherungs-
trägers

Direkter Austausch und spannende Gespräche mit Auszubildenden, 
Studierenden und Fachkräften

Tipps aus erster Hand für Bewerbungen, Ausbildungs- und Karrie-
rewege

Wann & Wo?
Freitag, 19. September 2025 von 12 bis 18 Uhr
Karlsruhe, Gartenstraße 105 und
Stuttgart, Adalbert-Stifter-Straße 105

Der Eintritt ist frei, Anmeldung über unser Kontaktformular auf 
www.drv-bw.de/karriere oder www.deinkarrieretag.de

Weitere Informationen zum Karrieretag und zu aktuellen Stellenan-
geboten finden Interessierte ebenfalls unter www.drv-bw.de/karri-
ere

BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT FREIBURG

Online-Veranstaltung der Berufsberatung im Erwerbsleben
Projekt-ICH: neue berufliche Wege finden
Am Mittwoch, 24. September, informieren Berufsberaterinnen im 
Erwerbsleben in einer Online-Veranstaltung über Chancen und Mög-
lichkeiten der beruflichen Neu- und Umorientierung von Erwachse-
nen. Was sind die ersten Schritte beim beruflichen „Projekt ICH“?
 
Die Veranstaltung beginnt um 17:00 Uhr und endet voraussichtlich 
um 18:30 Uhr. Das Angebot richtet sich an Beschäftigte, die sich be-
ruflich neu orientieren oder weiterbilden möchten und an Frauen 
und Männer, die aktuell nicht am Erwerbsleben teilnehmen, aber 
den beruflichen Wiedereinstieg vor Augen haben. Die Teilnahme ist 
kostenlos. Anmeldung unter https://eveeno.com/projekt-ich.
Benötigt wird ein PC, Notebook, Tablet oder Smartphone mit Inter-
netanbindung. Eine spezielle Software ist nicht erforderlich. Die Be-
rufsberatung im Erwerbsleben begleitet Menschen während ihres 
Erwerbslebens bei ihrer Berufswegeplanung. Mit Informationen, 
Rat und bei Bedarf auch finanzieller Unterstützung richtet sie sich in 
erster Linie an Beschäftigte und Wiedereinsteigende.

Beratung gibt es zu den Themen: Beruflich aufsteigen, Qualifikatio-
nen erweitern oder nachholen, Beruf wechseln oder beruflich wie-
der einsteigen.
Berufliche Veränderungen, egal ob gewollt oder dem Strukturwandel 
geschuldet, werden so zum „Projekt ich“ mit professioneller Begleitung.
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 AUS DER NACHBARSCHAFT

Schwarzwaldverein Staufen-Bad Krozingen e.V.  
Unsere nächsten Termine:
• Sonntag, 14. September, 8.00 Uhr: Aussichtsreiche Gipfel-Wande-

rung im Schweizer Jura mit Gaby Läufer und Nicole Appel, ange-
boten werden eine schwere und eine mittelschwere Wanderung, 
ca. 700/400 HM, ca. 15/12 km, ca. 6/4,5 Std. Gehzeit; Fahrt mit Bus

Neue Schulbusverbindung von Hartheim/Feldkirch/ 
Bremgarten nach Breisach an Schultagen

Mit Beginn des neuen Schuljahres richtet Rast Reisen eine dau-
erhafte Busverbindung für Schülerinnen und Schüler aus unse-
rer Gemeinde ein, die die Realschule Breisach besuchen. Hierzu 
wird die Linie 475 morgens für die Verbindung zur ersten Schul-
stunde von Hausen verlängert nach Grezhausen.

Fahrplan Linie 475 wie folgt:

6.55 Uhr Bremgarten Stube

6.56 Uhr Bremgarten Lindenstraße

6.58 Uhr Hartheim Feuerwehrhaus

7.00 Uhr Hartheim Rathaus

7.03 Uhr Feldkirch Rathaus

7.08 Uhr Hausen Falkensteinerstraße

7.15 Uhr Grezhausen

Hier Umstieg auf Linie 701 der Fa. Tunibergexpress um 7.25 Uhr 
nach Breisach/Breisgauhalle

Nach der 6. Schulstunde fährt Linie 701 um 13.35 Uhr ab 
Breisgauhalle Breisach nach Grezhausen. Ankunftszeit hier 
13.54 Uhr. Anschließend Umstieg auf Linie 475 um 13.57 Uhr auf 
Linie 475 nach Feldkirch, Bremgarten, Hartheim.

Änderung Fahrzeiten Linie 475 zur Alemannenschule 
 Hartheim

Im Zuge der o.g. Fahrplanänderung fährt der Schulbus zur Ale-
mannenschule nach Hartheim morgens zur ersten Schulstunde 
zum Beginn des neuen Schuljahres 5 Minuten später.

Fahrplan Linie 475 wie folgt:

7.30 Uhr Feldkirch Rathaus

7.34 Uhr Bremgarten Kindengarten

7.35 Uhr Bremgarten Stube

7.36 Uhr Bremgarten Lindenstraße

Ankunft Alemannenschule Hartheim um 07.41 Uhr.

Der aktualisierte Fahrplan der Linie 475 wird Ende August auf 
der Website der Firma Rast www.rast-reisen.de veröff entlicht.

Neue Schulbusverbindung nach
Breisach und angepasste Zeiten 
für die Staufener Schüler und die
Schüler der Alemannenschule

• Sonntag, 14. September, 14.00 Uhr: Tag des off enen Denkmals - 
ca. 2stündiger leichter Spaziergang durch Staufen; ein Angebot 
des Kulturamts Staufen

• Dienstag, 16. September, 10.00 Uhr: 2-Stunden-Wanderung rund 
um Staufen mit Gabi Hemmerling; leichte Wanderung, 100 HM, 
ca. 8 km

Gäste sind willkommen! Es ist lediglich eine Organisationsgebühr in 
Höhe von 5 € zu entrichten.

Anmeldung, weitere Infos & Details:
www.schwarzwaldverein-staufen-badkrozingen.de

Geänderte Fahrzeiten Linie 467 nach Staufen Süd 
 Gymnasium / Lilienhofschule
Durch den Umzug der Haupt- und Werkrealschule der Landeck-
schule zum Schulzentrum sowie die Angleichung an deren Un-
terrichtszeiten kann der Schulbus nach Staufen der Linie 467 
etwas später starten.

Fahrplan Linie 467 wie folgt:

7.05 Uhr Bremgarten Stube

7.07 Uhr Bremgarten Lindenstraße

7.09 Uhr Hartheim Feuerwehrhaus

7.10 Uhr Hartheim Rathaus

+ weitere Haltestellen in Schlatt, Tunsel und Schmidhofen
Ankunft in Staufen Süd Gymnasium um 7.36 Uhr

Der aktualisierte Fahrplan der Linie 467 wird Ende August auf 
der Website der Firma Rast www.rast-reisen.de veröff entlicht.
Bei Rückfragen können Sie sich gerne bei der Firma Rast melden:
Rast Reisen GmbH / Ährenweg 1 / 79258 Hartheim / 07633 92 62 0

- Ende redaktioneller Teil -
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ANNAHMESCHLUSS FÜR DAS NÄCHSTE GEMEINDEBLATT
MONTAG, 15.9.2025, 6 UHR

Zu spät eingereichte Beiträge werden nicht verö� entlicht!

GEMEINDEVERWALTUNG
Öff nungszeiten: Mo.-Fr. 8.00 -12.00 Uhr
 Di. 14.00 -18.30 Uhr
Fax-Nr.                                                          9105-33

-  Bürgermeister, Vorzimmer: 
-  Frau Tiefmann 9105-0
-  Frau Knobel 9105-11
-  Hauptamt: Herr Wirbel 9105-13
-  Ordnungsamt: Herr Volz 9105-12
-  Hauptamt: Frau Hein 9105-16
- Bauamt: Herr Linsenmeier 9105-14
- Bauamt Sekretariat: Frau Link    9105-29
-  Techn. Bereich: Herr Gassert 9105-21
-  Einwohnermeldeamt: Frau López /Frau Laible 9105-15
- Standesamt: Frau Günther 9105-18
-  Grundbucheinsichtstelle: Frau Marquart 9105-24
- Rechnungsamt: Frau Hofert 9105-20 
- Gemeindekasse: Frau Schüler  9105-17 
- Rechnungsamt/Steueramt: Frau Hanke  9105-22 
- Steuerveranlagung: Frau Hein 9105-16
- Kommunale Gebührenabrechnung: 

Frau Schüler 9105-17
E-Mail: gemeinde@hartheim.de
Internet: www.hartheim.de

Bauhof: 101173
Bauhofl eitung: Bastian Weigl  
Wasserversorgung Björn Ade:  0171/125 1317
Notrufnummer:  0151/65474145

Forstverwaltung Hartheim
Revierleiter Torsten Stark 0761/21875126 
Email: torsten.stark@lkbh.de 

Ortsverwaltung Feldkirch
Ortsvorsteherin Antoinette Faller 07633/13537
Öff nungszeiten: 
Di, 16-18:30 Uhr und Fr, 9-12 Uhr
E-Mail: ortsverwaltung-feldkirch@hartheim.de 

Ortsverwaltung Bremgarten
Ortsvorsteher Daniel Kopf 07633/3618
Öff nungszeiten: Di, 16.00 - 18.00 Uhr
Mi: nur nach Terminvereinbarung von 17 Uhr - 18:30 Uhr
E-Mail: ortsverwaltung-bremgarten@hartheim.de

ALEMANNENSCHULE HARTHEIM
Sekretariat, Angela Zipfel:  07633/9105-50 
Krankmeldungen:    07633/9105-67 
Fax:    07633/9105-55 
http://www.alemannenschule-hartheim.de 
sekretariat@alemannenschule-hartheim.de

Betreuung an der Schule
Lern & Spiel-Gruppe / Kernzeitbetreuung: 91 05-64

Schulsozialarbeit, Nora Stenger 07633/9105-68
E-Mail: schulsozialarbeit@hartheim.de

GEMEINDEBÜCHEREI IN DER 
ALEMANNENSCHULE

Öff nungszeiten: 07633/9105-60
Dienstag   17.00 bis 19.00 Uhr
Mittwoch   09.00 bis 11.00 Uhr
Donnerstag   17.00 bis 18.00 Uhr
Samstag  10.00 bis 12.00 Uhr
In den Schulferien geschlossen!

KINDERGÄRTEN
Klötzle Hartheim, Leitung: Anita Zorn  150080
St. Martin, Feldkirch, Leitung: Gudrun Köhler  12321
Bremgarten, Leitung: Helene Baidin  8090111
Rheinwald-Trolle, Leitung: Denise Ade-Leihs
naturkindergarten-rheinwaldtrolle@hartheim.de

KINDER- & JUGENDBÜRO/JUGENDHAUS
Emanuel Klöckner, Jugendreferent 07633/150081
Am Mühlebach 16 Mobil: 0151/50500309
E-Mail: jugendbuero@jugend-hartheim.de
Öff nungszeiten: Di. + Do. 15:00 - 19:00 Uhr
Fr. 15:00 - 18:00 & 20:00 - 22:00 Uhr

FEUERWEHR
Notruf 112
Feuerwehr Hartheim, Tobias Zehr  0172/7425772
Abt. Hartheim, Dennis Ritzenthaler  0151/65158038
Abt. Feldkirch, Philipp Graff elder  01525 6180857
Abt. Bremgarten, Michael Schlageter  0175/4176120

POLIZEI
Notruf (Überfall, Verkehrsunfall) 110
Polizeiposten Bad Krozingen in der Zeit von 
07.30 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.30 Uhr 07633/93824-0
Fax-Nr.: 07633/93824-29

ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST 
116 117

ZAHNÄRZTLICHE NOTRUFNUMMER
01801/116 116

TIERÄRZTLICHER NOTDIENST 
0761-72266 

UNFALLRETTUNGSDIENSTE UND
KRANKENTRANSPORTE

Krankentransporte  0761/19222 
Vergiftungs-Info-Zentrale  0761/19240

DEUTSCHES ROTES KREUZ
- Ortsverband Hartheim -
Bereitschaftsleiter Marc Summer,  
E-Mail: drk_hartheim@icloud.com 0163/8859046

HELFERKREIS
Hartheim - Feldkirch - Bremgarten
Leitung:
Antoinette Faller, Feldkirch  07633/15591
Spendenkonto: 
Kath. Kirchengmeinde Bad Krozingen-Hartheim 
IBAN: DE76 6806 1505 0000 1098 60 - 
Kennwort: Helferkreis Hartheim

SOZIALES
Beratungsstelle Für Eltern,Kinder, Jugendliche
 0761/2187-2411

Blinden- und Sehbehindertenverein Südb. e.V.
Wölfl instr. 13, 79104 Freiburg 0761/36122
Fax: 0761/36123 • info@bsvsb.org • www.bsvsb.org

Caritasverband für den 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald e.V.
Am Alamannenfeld 14, 79189 Bad Krozingen 
Menü-Service „Essen auf Rädern“  07633/8404 

Einsatzleitung der Dorfhelferinnenstation
Karin Birk 07664-4058069
Karin.birk@familienwerk-soelden.de 0176-17612624
HOSPIZGRUPPE SÜDLICHER BREISGAU
Informationen erhalten Sie unter  0160/96842020

Pfl egestützpunkt Bad Krozingen
Grabenstr. 2, pfl egestuetzpunkt@lkbh.de
Unabhängige, individuelle und kostenfreie Beratungen 
im Vor- und Umfeld von Pfl ege 0761-2187/2972 
 2973 / 2971 / 2974

Psychosoziale Beratungs-und Behandlungsstelle
für Alkohol- und Drogenprobleme
des Badischen Landesverbandes
für Prävention und Rehabilitation e.V.  0761/156309-0
und Fax  0761/156309-99
E-mail: psb-freiburg@blv-suchthilfe.de

Sozialdienst kath. Frauen e.V.
Familienhilfen/Integrationshilfen/
Rechtliche Betreuungen
Lammplatz 3, Bad Krozingen  07633/8069090
Email: Info@skf-staufen.de

Sozialstation Südlicher Breisgau e.V.
Am Alamannenfeld 14, Bad Krozingen 07633/12219
Ambulanter Pfl egedienst Hauswirtschaftliche Versorgung
Vermittlung von Familienpfl egerinnen & Dorfhelferinnen
Abrechung mit allen Kranken- und Pfl egekassen

ABFALLBERATUNG
Öff nungszeiten Recyclinghof & Grünschnittannahme
Mittwoch (Winterzeit)      16-17 Uhr
Mittwoch (Sommerzeit)   16-18 Uhr
Samstag                                 10-12 Uhr
Abfallberatung, ALB 0761/2187-9707

SPERRHOTLINE
Personalausweis: 0180/1-33-33-33
Kredit- EC-Karten 116116

STÖRUNGSSTELLE
Energieversorgung badenova AG & Co. KG
Stördienst Gasversorgung    0800 2 767 767
Kundenservice    0800 2 83 84 85

Strom
Naturenergie netze GmbH 07623/ 92-1800
Fax 07623/ 92-511809
Störungsnummer: Tel. 07623/ 92-1818
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Vinyasa-Hatha-Yoga  
ab dem 26.9.25 in Hartheim 

Dynamisch, stärkend und zugleich beruhigend. Vinyasa steht für bewusste, 
fließende Bewegungen, die im Einklang mit dem Atem und einer klaren 
inneren Ausrichtung praktiziert werden. Wenn du das Bedürfnis hast, 
dich wieder mit deinem Körper zu verbinden und neue Energie zu tanken,  
bist du hier genau richtig. In dieser Flow-Einheit erwartet dich ein 
harmonischer Mix aus Bewegung, Kraft und Regeneration. Wir beginnen mit 
variierenden Sonnengrüßen, tauchen anschließend in eine belebende  
Sequenz stehender Haltungen ein und finden dann über tiefgehende Deh-
nungen und entspannende Bodenpositionen zur Ruhe. Den Zustand innerer 
Fülle und Zufriedenheit, kannst du spüren, wenn du ganz bei dir ankommst. 
Diese Praxis bringt dich ins Gleichgewicht, schenkt dir neue Vitalität und 
lässt gleichzeitig Raum für Entspannung, Atemübungen und eine kurze  
Meditation runden die Stunde ab.  Für alle Level geeignet/Intensität: Mittel.

Ich freue mich auf dich! Corina Wagner
Anmeldung unter: WhatsApp/SMS: 0176 - 456 44 535 

E-Mail: wagner_corina@yahoo.de | Instagram: yoga_with_passion

IST IHRE HAUSNUMMER  
GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend  
für rasche Hilfe durch den Arzt  
oder den Rettungsdienst sein!

SERVICE RUND UM DIE UHR

ONLINE ANZEIGE BUCHEN: 
WWW.PRIMO-STOCKACH.DE
Buchen Sie mit dem Online-Kalkulator bequem Ihre Anzeige.




